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TECHNISCHES MERKBLATT 

30930 
AQUAVISION HOLZFARBE 

  HOLZBESCHICHTUNGEN 

EINSATZBEREICH  
AquaVision Holzfarbe ist eine deckende, 
seidenglänzende Holzschutzfarbe für den 
Außenbereich. Das Produkt ist zur Ver-
wendung auf neuen Hölzern und abge-
witterten Altanstrichen geeignet. Aqua-
Vision Holzfarbe eignet sich z. B. zur Be-
schichtung von Fensterläden, Fachwerk, 
Toren, Verbretterungen, Holzverkleidun-
gen und Dachuntersichten. Das Produkt 
enthält verkapselte Wirkstoffe zum 
Schutz der Beschichtungsoberfläche ge-
gen Algen- und Pilzbefall.  
 
EIGENSCHAFTEN 
— wasserverdünnbar 
— geruchsmild 
— leichtgängige Verarbeitung 
— ansatzfreie Verarbeitung 
— schnell trocknend 
— erhält die Holzstruktur 
— sehr gute Wetterbeständigkeit 
— hohe Farbtonbeständigkeit 
— wasserabweisend 
— wasserdampfdurchlässig 
— blockfest, nach vollständiger Durch-

trocknung 
— temporärer Oberflächenschutz ge-

gen Algen- und Pilzbefall 
 
FARBTON: 9114 weiß 
 
ALL-COLOR-WERKSTÖNUNG: Weitere 
Farbtöne lieferbar. 
 
GEBINDE: 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l 
 
VERBRAUCH:  
glattes Holz ca. 100 -120  ml/m² pro An-
strich 
Auf sägerauen Hölzern ist der Verbrauch 
höher. Exakte Verbrauchswerte am kon-
kreten Objekt sind durch einen Probean-
strich zu ermitteln. 
 
GLANZGRAD: seidenglänzend 
 

ANWENDUNG 
ALLGEMEINE REGELN: 
Die Vorbereitung des Untergrundes und 
die Ausführung der Anstricharbeiten 
müssen dem aktuellen Stand der Technik 
entsprechen. Alle Beschichtungen und 
Vorarbeiten sollten sich  stets nach dem 
Objekt und den Anforderungen, denen 
es ausgesetzt wird, richten. Bitte beach-
ten Sie hierzu die aktuellen BFS Merk-
blätter, herausgegeben vom Bundesaus-
schuss Farbe und Sachwertschutz. Siehe 
auch VOB, Teil C DIN 18363, Absatz 3 
Maler- und Lackierarbeiten. 
 
Die Weiterbehandlung/Entfernung von 
Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, 
Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub 
und/oder Dampf verursachen. Arbeiten 
nur in gut gelüfteten Bereichen durch-
führen. Angemessene (Atem-) Schutz-
ausrüstung anlegen, falls erforderlich. 
 
Alle Untergründe müssen sauber, tro-
cken, tragfähig und frei von trennenden 
Substanzen sein. Unsichere Untergründe 
sind auf Tragfähigkeit und Eignung für 
nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. 
Gegebenenfalls Testfläche anlegen und 
Haftung mittels Gitterschnitt und/oder 
Gewebebandabriss überprüfen. Bei Be-
schichtungsaufbauten sollte zwischen 
den einzelnen Beschichtungen ein Zwi-
schenschliff erfolgen. 
 
Vergraute und abgewitterte Holzzonen 
bis zum tragfähigen Untergrund abschlei-
fen. Tragfähige Altanstriche reinigen und 
anschleifen. Scharfe Holzkanten abrun-
den. Für ausreichende Ablaufschrägen 
bei waagerechten Flächen sorgen. Die 
Holzfeuchte sollte bei Laubhölzern 12 % 
und bei Nadelhölzern 15 % nicht über-
steigen. Je trockener der Untergrund, 
desto größer ist die Eindringtiefe, 
wodurch die Schutzfunktion und Lebens-
dauer von Folgeanstrichen verbessert 

wird. Tropenhölzer mit trocknungsverzö-
gernden Inhaltsstoffen mit Nitroverdün-
nung auswaschen und Probeanstrich an-
legen. 
 
Im Außenbereich wird empfohlen unbe-
handelte oder freigelegte, pilzanfällige 
Hölzer mit SÜDWEST Holz-Imprägnier-
Grund LH oder SÜDWEST AquaVision 
Holz-Imprägnier-Grund WV vorzubehan-
deln. Technisches Merkblatt, DIN 68800, 
Teil 3  und BFS Merkblatt 18 beachten.  
 
UNTERGRUND 
Der Untergrund muss fest, trocken, sau-
ber, tragfähig und frei von Trennmitteln 
sein.  
 
VERARBEITUNG 
Gut aufrühren und streichen, rollen oder 
spritzen. Ausschließlich nicht rostende 
Werkzeuge verwenden. Den Grundan-
strich nach Möglichkeit mit einem Pinsel 
ausführen. Je nach Saugfähigkeit des 
Holzes den Grundanstrich um 5 % bis 
max. 10 % verdünnen. Nicht unter + 5 °C 
und nicht bei direkter Sonneneinstrah-
lung verarbeiten.  
 
ANSTRICHAUFBAU: 
Neue Holzbauteile: 
Pilzgefährdete neue Hölzer im Außenbe-
reich: Mit SÜDWEST AquaVision Holz-Im-
prägnier-Grund WV imprägnieren. 
2 – 3 x AquaVision Holzfarbe 
 
Alte Holzbauteile, unbehandelt: 
Vergraute und abgewitterte Holzzonen 
bis zum tragfähigen Untergrund abschlei-
fen. Pilzanfällige Hölzer mit SÜDWEST 
AquaVision Holz-Imprägnier-Grund WV 
grundieren. 
Nicht pilzanfällige, stark saugfähige Höl-
zer mit AquaVision Holzfarbe 5 %  bis 10 
% verdünnt grundieren. 
2 – 3 x AquaVision Holzfarbe 
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Beschichtete Holzbauteile: 
Festhaftende Altbeschichtungen an-
schleifen und reinigen.  
1 – 2 x AquaVision Holzfarbe 
 
VERARBEITUNGSTEMPERATUR: 
Tiefe Temperaturen und hohe Luftfeuch-
tigkeit verzögern und stören die Trock-
nung. Nicht unter + 5°C Objekt- und Luft-
temperatur verarbeiten und trocknen 
lassen. 
  
APPLIKATION IM SPRITZVERFAHREN: 
Verfah-
ren 

Düse Materi-
al-
druck / 
Menge 

Luft- 
druc
k 

Ver-
dün-
nung 

Hoch-
druck 

2,0 
mm 

- 2,0 
bar 

5 – 10 
% 

Nieder-
druck 

mit-
tlere 

5 – 8 max. 5 – 10 
% 

Airless 
(20°C) 

0,00
8” – 
0,01
0” 

150 – 
180 bar 

 un-
verdün
nt 

Air-
lessTe
mp 
(40°C) 

0,00
8” – 
0,01
0” 

100 bar   un-
verdün
nt 

 

 
VERDÜNNUNG/WERKZEUGREINIGUNG: 
Mit Wasser (Trinkwasserqualität) 
 
TROCKNUNG 
(+ 20 °C / 60 % rel. Luftfeuchte, 100 µm 
Nassschichtstärke) 
staubtrocken:  ca. 1 h 
klebefrei:  ca. 2 h 
überarbeitbar: ca. 6 h 
 
Höhere Schichtstärke und / oder tiefere 
Temperaturen verzögern die Trockenzei-
ten. 
 
BESONDERE HINWEISE 
Auf stark exponierten Flächen empfeh-
len wir 3 Anstriche. Zweitanstrich erst 
nach Trocknung ausführen. Bei weißen 
oder hellen Anstrichen auf Hölzern mit 
wasserlöslichen, verfärbenden Inhalt-
stoffen empfehlen wir eine Grundierung 
mit SÜDWEST AquaVision Isolier-Grund 
im Farbton weiß. 
 
 

FARBTONBESTÄNDIGKEIT GE-
MÄß BFS-MERKBLATT NR. 26 
Klasse: A, Gruppe 1 - 3 je nach Farbton 
 
EG-RICHTLINIE 2004/42/EG 
Das Produkt „AquaVision Holzfarbe“ un-
terschreitet den VOC-Höchstwert der 
Produktkategorie d (130 g/l), und ist so-
mit VOC-konform. 
 
BIOZIDPRODUKTEVERORD-
NUNG(528/2012) 
Dieses Produkt ist eine „behandelte 
Ware“ nach EU-Verordnung 528/2012 
Art. 58, Absatz 3 (kein Biozid-Produkt) 
und enthält folgende Wirkstoffe: 3-Iod-2-
propinylbutylcarbamat, 2-Octyl-2H-iso-
thiazol-3-on (OIT); Lagerungsschutz auf 
Basis von Benz-,  Octyl-, Chlor- und Me-
thylisothiazolinon 
 
VDL-DEKLARATION 
Alkydemulsionen, Acrylat-Dispersionen, 
(je nach Farbton anorganische und/oder 
organische Pigmente), anorganische 
Weißpigmente, mineralische Füllstoffe, 
Wasser, Glykole, Glykolether, Alkoholes-
ter, Ammoniak, Netzmittel, Antischaum-
mittel, Grenzflächenadditive, Rheologie-
additive, Filmschutz auf Basis von Jod-
propinylbutylcarbamat und Octylisothia-
zolinon;  Lagerungsschutz auf Basis von 
Benz-,  Octyl-, Chlor- und Methylisothia-
zolinon. 
 
GISCODE BSW50 

ALLGEMEINE SICHERHEITS-
RATSCHLÄGE 
Während der Verarbeitung und Trock-
nung von Farben und Lacken ist für gute 
Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmit-
teln, Getränken und Futtermitteln fern-
halten. Berührung mit den Augen und 
der Haut vermeiden. Bei Schleifarbeiten 
Staub nicht einatmen. Außer Reichweite 
von Kindern aufbewahren. Nicht unver-
dünnt bzw. in größeren Mengen in das 
Grundwasser, in Gewässer oder in die 
Kanalisation gelangen lassen. 
 

Weitere Angaben aktuelles Sicherheits-
datenblatt unter www.suedwest.de  
  
LAGERUNG 
Kühl aber frostfrei und trocken lagern; 
im ungeöffneten Originalgebinde 12 Mo-
nate lagerbeständig. 

ENTSORGUNG 
Leere Gebinde der zuständigen Sonder-
abfallstelle geben. Zur Entsorgung müs-
sen die aktuellen gesetzlichen Bestim-
mungen beachtet werden. 

TECHNISCHE BERATUNG 
Für alle Fragen die durch dieses Techni-
sche Merkblatt nicht beantwortet wur-
den stehen unsere Außendienst- 
Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Dar-
über hinaus beantwortet unser Techni-
scher Kundendienst im Werk gerne alle 
Detailfragen. (06324/709-0) 
 
HAFTUNGSHINWEISE 
Wir bemühen uns um größte Sorgfalt. Al-
lerdings können an dieser Stelle nur all-
gemeine Hinweise aufgrund der von uns 
gewonnenen Erfahrungen, Entwicklun-
gen und Untersuchungen erfolgen, die 
naturgemäß nicht die individuellen Ver-
hältnisse eines Projekts (Untergründe, 
Witterungsbedingungen, sonstige Bedin-
gungen) berücksichtigen können. Der 
Verarbeiter ist daher gehalten, sich über 
den Stand der Technik selbst zu infor-
mieren und eigenverantwortlich zu han-
deln. Unsere Mitarbeiter stehen mit kon-
kreten Ratschlägen gerne zur Verfügung 
stehen.  Für  Kombinationen mit anderen 
Produkten übernehmen wir keine Ge-
währ. Durch die hier erfolgten Angaben 
wird indessen keine verbindliche Aus-
kunft und Haftung begründet.  
Im Übrigen verliert dieses Merkblatt 
seine Geltung mit dessen Einstellung 
oder dem Erscheinen einer Folgeauflage, 
worüber Sie sich jederzeit auf unserer 
Website: www.suedwest.de informieren 
können. 
 

STAND: 2023/OKTOBER/KM 
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